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Gericht stellt religiöse  
Beschneidung unter Strafe

Ein Urteil des Landgerichts Köln be-
trifft einen weitverbreiteten, aus reli-
giösen Gründen durchgeführten me-
dizinischen Eingriff: Danach ist die 
Beschneidung von Jungen künftig 
als Körperverletzung zu werten.   
Wer Jungen aus religiösen Gründen 
beschneidet, macht sich wegen Kör-
perverletzung strafbar. Dies hat das 
Landgericht Köln in einem wegwei-
senden Urteil entschieden, das der 
Financial Times Deutschland vor-
liegt. Weder das Elternrecht noch 
die im Grundgesetz garantierte Re-
ligionsfreiheit können diesen Ein-
griff rechtfertigen, stellte das Ge-
richt in seiner Urteilsbegründung 
klar. Im Kölner Fall hatte ein musli-
mischer Arzt an einem vierjährigen 
Jungen auf Wunsch der Eltern eine 
Beschneidung vorgenommen. Zwei 
Tage später kam es zu Nachblutun-
gen, die Mutter brachte den Jun-
gen in die Kindernotaufnahme. Die 
Staatsanwaltschaft erhielt Kennt-
nis davon und erhob Anklage gegen 
den Beschneider. Nachdem das 
Amtsgericht den Eingriff für rech-
tens befand, legte sie Berufung ein. 
Das Landgericht wertete ihn jetzt 
als „schwere und irreversible Beein-
trächtigung der körperlichen Unver-
sehrtheit“.
Experten gehen davon aus, dass nun 
weitere Fälle andernorts vor Gericht 
landen werden. Abschließend könn-
te die Frage nach der Strafbarkeit re-
ligiös motivierter Beschneidungen 
dann wohl vom Bundesverfassungs-
gericht geregelt werden.

___

Urteil: Kassenärzte können 
nicht wegen Bestechlich-
keit belangt werden

Vertragsärztinnen und –ärzte, die 
von einem Pharmaunternehmen 
Vorteile als Gegenleistung für die 
Verordnung von Arzneimitteln ent-
gegennehmen, machen sich nicht 
wegen Bestechlichkeit strafbar. Ent-
sprechend sind auch Mitarbeiter von 
Pharmaunternehmen, die Ärzten 
solche Vorteile gewähren, nicht we-
gen Bestechung zu belangen. Das 
hat der Bundesgerichtshof (BHG) 
entschieden.
Der Straftatbestand der Bestech-
lichkeit wäre nur dann erfüllt, wenn 
es sich beim niedergelassenen Ver-
tragsarzt um einen Amtsträger oder 
einen Beauftragten der gesetzlichen 
Krankenkassen handeln würde. Das 
hat der BGH jetzt verneint. Der frei-
beruflich tätige Kassenarzt sei weder 
Angestellter noch Funktionsträger 
einer öffentlichen Behörde, begrün-
det das Gericht seine Entscheidung. 
Er werde allein aufgrund der indivi-
duellen, freien Auswahl des gesetz-
lich Versicherten tätig.
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Keine GEMA-Gebühren in 
der Praxis

Mit Urteil vom 15. März 2012 hat der 
Europäische Gerichtshof entschie-
den, dass die Wiedergabe von Musik 
in einer Zahnarztpraxis keine „öffent-
liche Wiedergabe“ im Sinne der ein-
schlägigen internationalen Verträ-
ge und insoweit auch des deutschen 
Urheberrechts sei.

Die Folge: 
Der Zahnarzt oder Arzt wird durch 
Wiedergabe von Musik in seinen Pra-
xisräumen nicht automatisch zum 
„Konzertveranstalter“. Wer bislang 
keine GEMA-Gebühren zahlt, muss 
dies daher auch in Zukunft nicht tun. 

Praxisinhaber, die in der Vergangen-
heit einen GEMA-Nutzungsvertrag 
abgeschlossen haben, sollten diesen 
von Medizinrechtlern mit soforti-
ger Wirkung unter Berufung auf das 
Urteil des EuGH vom 15. März 2012 
(AZ: C-135/10) kündigen und eine 
Einzugsermächtigung widerrufen.

Quelle: Arzt- und Medizinrecht  
kompakt, Ausgabe Mai 2012  
(RA Rudolf J. Gläser, Bremen)
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Neuer IGeL-Ratgeber  
auf Ärztetag vorgestellt

Einen überarbeiteten Ratgeber für 
Individuelle Gesundheitsleistun-
gen (IGeL) haben Bundesärztekam-
mer (BÄK) und Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) auf dem Deut-
schen Ärztetag in Nürnberg vorge-
stellt. Zahlreiche Ärzteverbände, Pa-
tientenorganisationen sowie das 
Deutsche Netzwerk für Evidenzba-
sierte Medizin haben daran mitge-
arbeitet. Der Ratgeber mit dem Ti-
tel „Selbst zahlen? Ein Ratgeber zu 
Individuellen Gesundheitsleistun-
gen für Patientinnen und Patienten 
sowie Ärztinnen und Ärzten“ ent-
hält unter anderem eine Checklis-
te für Patienten und eine Checklis-
te für Ärzte zum Umgang mit IGeL.
Der Ratgeber erklärt, was IGeL sind, 
warum gesetzlich Versicherte da-
für zahlen müssen und worauf je-
der Patient achten sollte. Ärzte infor-
miert er über rechtliche Anforderun-
gen bei den Selbstzahlerleistungen 
und gibt Empfehlungen für die Bera-
tung und Aufklärung der Patienten. 
Der neue Ratgeber ist in Kürze über 
die Internetseiten von BÄK und KBV 
zu beziehen. 
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Ärzte befürworten  
Qualitätsmanagement

Die niedergelassenen Ärzte und 
Zahnärzte in Deutschland beurteilen 
Qualitätsmanagement (QM) positi-
ver als vor zwei Jahren. Das berichtet 
die Stiftung Gesundheit in Hamburg. 
Sie stützt sich dabei auf die Studie 
„Qualitätsmanagement, Patienten-
sicherheit und Hygiene in der ärztli-
chen Praxis 2012“.
Danach gibt rund die Hälfte (49 Pro-
zent) der Befragten an, die Arbeits-
abläufe in ihrer Praxis hätten sich 
verbessert, seitdem sie ein QM-Sys-
tem eingeführt hätten. Sechs Pro-
zent meinen, QM wirke sich eher ne-
gativ aus. 2010 verzeichneten 46 
Prozent der Ärzte eine Verbesserung 
und 17 Prozent eine Verschlechte-
rung. Der Rest der Befragten stellt 
keinerlei Einfluss des QM fest.
Der Bereich, der am meisten von QM 
profitiert, ist das Sicherheitsmanage-
ment, wozu zum Beispiel Fehlerma-
nagement und Hygienepläne zäh-
len: 58 Prozent der Ärzte erkennen 
hier Verbesserungen, während vier 
Prozent negative Effekte feststellen. 
Bei patientenbezogene Prozessen 
wie Anamnese und Anmeldung se-
hen rund 40 Prozent der Ärzte Ver-
besserungen aufgrund des QM, drei 
Prozent kritisieren Verschlechte-
rungen.
Laut einem Beschluss des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) 
müssen niedergelassene Ärzte seit 
2010 die Planungs- und Umset-
zungsphase für QM in ihren Praxen 
abgeschlossen haben. 
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